
 

Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses  

zur Änderung des Bebauungsplanes  
„Innerorts Oberdolling – Teilbereich Hauptstraße“  

der Gemeinde Oberdolling 
 

 
Der Gemeinderat Oberdolling hat mit Beschluss vom 24.09.2025 die Änderung des 
Bebauungsplans „Innerorts Oberdolling – Teilbereich Hauptstraße“ als Satzung beschlossen.  

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplans in Kraft.  

Die Änderung des Bebauungsplans, die im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt 
wurde, wird mit Begründung vom Tag der Veröffentlichung an zu jedermanns Einsicht in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pförring, Marktplatz 1, III. Stock, Zi.Nr. 3.3, 85104 
Pförring, während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den 
Inhalt der Änderung des Bebauungsplans Auskunft gegeben.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. 

 

 

Unbeachtlich werden demnach 
1. Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. Nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

 
     gez.: 
Oberdolling, 25.09.2025     Josef Lohr 
     1. Bürgermeister 
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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Im Rahmen des Ersten und Zweiten Modernisierungsgesetzt Bayern, welches vom Bayerischen 

Landtag im Dezember 2024 beschlossen wurde, ergaben sich auch Änderungen an der 

Bayerischen Bauordnung (BayBO). Mit der Neuregelung des Art. 47 i.Vm. Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 

BayBO, die zum 01.10.2025 in Kraft tritt, ändert sich mitunter das Stellplatzrecht.  

Art. 83 Abs. 5 Satz 2 und 3 BayBO wird wie folgt gefasst: 

„2Satzungen, die auf Grundlage von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 in einer bis einschließlich 

30. September 2025 geltenden Fassung erlassen worden sind, gelten fort, wenn sie die in der 

Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung festgelegten Höchstzahlen nicht überschreiten 

oder durch Bebauungsplan oder eine andere Satzung nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuchs nach Art. 81 Abs. 2 erlassen worden sind. 3Im Übrigen treten Satzungen, die 

auf Grundlage von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 in einer bis einschließlich 30. September 2025 geltenden 

Fassung erlassen worden sind, mit Ablauf des 30. September 2025 außer Kraft.“ 

Enthalten Bebauungspläne ausschließlich dynamische Verweise auf eine Stellplatzsatzung, ist 

dies unwirksam. 

Der vorliegende Bebauungsplan enthält unter Teil B, Punkt 2.1 a der textlichen Festsetzungen 

den Verweis auf die zum Antragszeitpunkt gültige Garagen- und Stellplatzsatzung der 

Gemeinde Oberdolling. Diese dynamische Festsetzung wird durch die Änderung der BayBO 

zum 01.10.2025 unwirksam. 

In seiner Sitzung vom 13.08.2025 hat der Gemeinderat deshalb beschlossen, den 

Bebauungsplan „Innerorts Oberdolling – Teilbereich Hauptstraße“ zu ändern, um die 

Wirksamkeit der bisherigen Garagen- und Stellplatzverordnung für diesen Bereich 

sicherzustellen. 

2. AUFSTELLUNG 

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.  

Der bisherige dynamische Verweis auf die zum Zeitpunkt der Antragsstellung geltende 

Garagen- und Stellplatzverordnung der Gemeinde Oberdolling wird in einen statischen Verweis 

auf die Garagen- und Stellplatzverordnung in der Fassung vom 27.12.2019 geändert.  

Durch diese Änderungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, wodurch ein 

Änderungsverfahren nach § 13 BauGB möglich wird. Durch die Änderung ergeben sich keine 
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Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 

Schutzgüter.  

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 

Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen. Es wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem 

Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen. 

3. ÄNDERUNGEN 

3.1 Planliche Änderungen 

Es ergeben sich keine planlichen Änderungen 

3.2 Textliche Änderungen 

Unter „Teil B Textliche Festsetzungen“ ergeben sich folgende Änderungen: 

Unter Punkt 2.1 wird der Verweis auf die Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS in der 

gültigen Fassung zum Antragszeitpunkt der Gemeinde Oberdolling gestrichen und durch 

folgende Formulierung ersetzt:  

„2.1 Stellplätze und Garagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1, 4 BayBO) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Geltungsbereich der Garagen- und 

Stellplatzsatzung – GaStS der Gemeinde Oberdolling in der Fassung vom 27.12.2019 

a) Anzahl der erforderlichen Garagen und Stellplätze 

Der Stellplatzbedarf ist nach der Garagen- und Stellplatzsatzung GaStS der Gemeinde 

Oberdolling in der Fassung vom 27.12.2019 zu ermitteln.“ 

Die Garagen- und Stellplatzsatzung ist der Anlage zu entnehmen. 

4. AUSWIRKUNGEN 

Durch die Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. 

Der bisher dynamische Verweis auf die zum Antragszeitpunkt wirksame Garagen- und 

Stellplatzsatzung wird durch die Änderung der BayBO zum 01.10.2025 unwirksam. Der 

Bebauungsplan wurde am 06.07.2022 ausgefertigt. Die zu diesem Zeitpunkt wirksame 

Garagen- und Stellplatzsatzung in der Fassung vom 07.06.2017 behält durch die 

1. Änderung des Bebauungsplans ihre Wirksamkeit.  



   
1. Änderung des Bebauungsplan Innerorts Oberdolling, Gemeinde Oberdolling 

ERLÄUTERUNG - Fassung vom 13.08.2025 Seite 4 von 4 

 
5. ANLAGEN 

Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS der Gemeinde Oberdolling in der Fassung vom 

27.12.2019  










